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Presseinformation 

 

Nachbau von Gräsern und Feinleguminosen grundsätzlich illegal 
 

Bonn, 01.03.2010 Der Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter e.V. (BDP) weist darauf 

hin, dass sowohl das deutsche Sortenschutzgesetz als auch der europäische Sortenschutz den 

Nachbau von Gräsern und Feinleguminosen auch für den eigenen Bedarf grundsätzlich nicht 

erlauben. Das deutsche Sortenschutzgesetz und der europäische Sortenschutz legen die Arten 

fest, bei denen geschützte Sorten gegen Zahlung einer Entschädigung an den 

Sortenschutzinhaber nachgebaut werden dürfen. Gräser und die in Deutschland 

gebräuchlichsten Kleearten gehören nicht dazu. Wer Erntegut von geschützten Sorten dieser 

Arten erneut aussät, handelt illegal. Verstöße gegen das Sortenschutzgesetz und den 

europäischen Sortenschutz können empfindliche Strafen nach sich ziehen. Wer nachgebautes 

Saatgut dieser Arten in Verkehr bringt, verstößt zusätzlich gegen das Saatgutverkehrsgesetz. 

 

 

Info: 

Der Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter e.V. (BDP) mit Sitz in Bonn und Berlin ist die berufsständische 

Vertretung der rund 130 deutschen Pflanzenzüchtungsunternehmen und Saatenhändler aus den Bereichen 

Landwirtschaft, Gemüse und Zierpflanzen. Mit einer F&E-Quote (Forschung & Entwicklung) von 16,9 Prozent 

gehört die Pflanzenzüchtung zu den innovativsten Branchen in Deutschland. Rund 10.000 Beschäftigte finden in 

ihr einen Arbeitsplatz und legen mit ihrer Tätigkeit die Basis für eine erfolgreiche Landwirtschaft und die darauf 

folgenden Stufen der Wertschöpfungskette. 
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